
 

GEMEINDENACHRICHTEN 
Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger!                                 Loretto, am 25.05.2018 

In den Gemeindenachrichten der Marktgemeinde Loretto erfolgen Berichte aus dem Gemeinderat, aus dem Ort 

selbst und die Verständigung von bevorstehenden Terminen. 

 

1) Angelobung eines Gemeinderatsmitgliedes und Ersatzmitgliedes 

Der Vorsitzende berichtet, dass Gemeinderat Ing. Dieter Fuchs mit Wirksamkeit vom 26.02.2018 auf sein 

Gemeinderatsmandat verzichtet hat. Aufgrund des Ergebnisses der Gemeinderatswahl 2017 wird seitens der 

Bezirkshauptfrau Herr Torsten Hemmers, Loretto, Römerstraße 5, in den Gemeinderat der Marktgemeinde 

Loretto berufen. Im Zusammenhang mit dieser Änderung bzw. in weiterer Folge wird Herr Herbert Alkier, 

Loretto, Steinbruchstraße 6, seitens der Bezirkshauptfrau darüber verständigt, dass er als erstgereihtes 

Ersatzmitglied zu den Sitzungen einzuladen ist. Später eintretende Gemeinderats- mitglieder und das 

ersatzgereihte Ersatzmitglied sind  vom Bürgermeister in der ersten Gemeinderats- sitzung, an der sie 

teilnehmen, anzugeloben. Nach Verlesung der Gelöbnisformel gemäß § 18 Abs. 1 der Bgld. Gemeindeordnung 

leisten Herr Torsten Hemmers als Gemeinderatsmitglied und Herr Herbert Alkier als Ersatzmitglied mit den 

Worten: “ Ich gelobe “, die Angelobung.   

2) Bestellung eines Mitgliedes des Prüfungsausschusses  

Der Vorsitzende berichtet, dass in Folge der Mandatsbeendigung durch Herrn Ing. Dieter Fuchs, die Stelle 

eines Mitgliedes des Prüfungsausschusses durch die ÖVP-Fraktion neu zu besetzen ist. Nach Kenntnisnahme 

der gesetzlichen Bestimmungen wird  nach Vorschlag der anspruchsberechtigten Gemeinderatsfraktion die 

Bestellung eines Mitgliedes des Prüfungsausschusses durch Wahl der ÖVP-Fraktion wie folgt zum Beschluss 

erhoben: 

Beschluss  1/2018 

Das Gemeinderatsmitglied Herr Karl-Heinz Spielauer wird durch Wahl der anspruchsberechtigten 

Gemeinderatsfraktion einstimmig, als Mitglied in den Prüfungsausschuss der Marktgemeinde Loretto 

entsendet.  

3. Wahl des Ersatzmitgliedes zur Verbandsversammlung des Gemeindeverbandes Stotzing-Loretto  

Der Vorsitzende berichtet, dass die Verbandsversammlung aus gewählten Gemeindevertretern aller 

verbandsangehörigen Gemeinden besteht. Für jedes zu entsendende Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu wählen. 

Jede verbandsangehörige Gemeinde muss in der Verbandsversammlung mit wenigstens einer Stimme vertreten 

sein. Der Vorsitzende berichtet, dass von der Gemeinde Loretto 2 Mitglieder und 2 Ersatzmitglieder in die 

Verbandsversammlung des Gemeindeverbandes Stotzing-Loretto zu entsenden sind, wobei diese nach den 

Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt werden sollen. Aufgrund des Ausscheidens von GR. Ing. Dieter 
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Fuchs ist die daher die Funktion eines Ersatzmitgliedes in der Verbandsversammlung seitens der 

anspruchsberechtigten Gemeinderatsfraktion neu zu besetzen.  

Beschluss 2/2018 

Das Gemeinderatsmitglied Herr Karl-Heinz Spielauer wird durch Wahl der anspruchsberechtigten 

Gemeinderatsfraktion einstimmig, als Ersatzmitglied in die Verbandsversammlung des Gemeindever- bandes 

Stotzing-Loretto entsendet. 

4) Rechnungsabschluss 2017 

Der Vorsitzende berichtet, dass der Rechnungsabschluss 2017 durch zwei Wochen, dass war in der Zeit vom 

02.03.2018 bis einschließlich 16.03.2018 hindurch im Gemeindeamt Loretto während der Amtsstunden zur 

allgemeinen Einsichtnahme öffentlich aufgelegen ist. Erinnerungen wurden keine eingebracht. Unter Hinweis 

auf die getroffenen Gemeinderats- und Vorstandsbeschlüsse werden die Einnahmen und Ausgaben 

entsprechend der Gruppenreihung (0-9) dargestellt. Sodann wird der Rechnungsabschluss 2017 wie folgt 

erläutert: 

Der Abschluss des Finanzjahres 2017 erfolgte im ordentlichen Teil mit: 

Soll-Einnahmen       €        1.077.781,42 

Soll-Ausgaben        € 904.168,99 

Soll-Überschuss       € 173.612,43 

im außerordentlichen Teil mit:                                       

Soll-Einnahmen       €   92.353,92                    

Soll-Ausgaben        €            0,00                                    

Soll-Überschuss       €   92.353,92 

Der Kassenabschluss weist folgende Stände auf: 

Anfänglicher Kassenbestand:      € 251.359,84 

Ordentliche Einnahmen:      € 895.967,88 

Außerordentliche Einnahmen:      € 0,00 

Durchlaufende Gebarung:      € 138.743,26 

Ordentliche Ausgaben:       € 904.168,99 

Außerordentliche Ausgaben:      €            0,00 

Durchlaufende Gebarung:      € 136.188,37 

Schließlicher Kassenbestand per 31.12.2017    € 245.713,62 

Der Gesamtnachweis der Aktiva und Passiva inkl. Betriebe mit marktbestimmter und nicht marktbestimmter 

Tätigkeit weist folgende Stände auf: 

Gesamtsumme Aktiva:      €        3.285.461,69 

Gesamtsumme Passiva:      € 374.403,87 

Das Reinvermögen beträgt per 31.12.2017     €        2.911.057,82 

 

Nach umfassender Erläuterung und kurzer Diskussion stellt der Vorsitzende den Antrag, den Rechnungs-

abschluss 2017 in der vorgelegten und besprochenen Form zu genehmigen. 

Beschluss 3/2018 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Rechnungsabschluss 2017 in der vorgelegten und besprochenen 

Form zu genehmigen.  

5) Festsetzung Gemeindebeitrag für den Kindergarten Stotzing  

Der Vorsitzende berichtet, dass auf Grundlage einer bestehenden Kooperationsvereinbarung mit der Gemeinde 

Stotzing der Gemeindebeitrag zum laufenden Betriebsaufwand des Kindergartens in Stotzing mit EUR  1.000,-

-/Kind festgesetzt wurde. Bürgermeister Wolfgang Kostenwein hat in der letzten Gemeindeverbandssitzung 

über Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit in Bezug auf die laufenden Betriebskosten berichtet. Diese haben 

gezeigt, dass mit dem vereinbarten Beitrag der Gemeinde Loretto eine zu geringe Kostendeckung gegeben ist 



und dieser bei geschätzten EUR 1.500,-- bis EUR  2.000,-- pro Kind liegt. In weiterer Folge wurde die Zahlen 

der letzten Betriebsjahre vorgelegt. Die konkreten Erhebungen aufgrund der vorliegenden 

Rechnungsabschlussergebnisse haben gezeigt, dass der Durchschnittsbeitrag bei rund EUR 2.100,--/Kind liegt. 

Im Gemeindeverband wurde hierzu eine Anpassung auf mindestens EUR 1.500,--/Kind zur Diskussion 

gestellt. Weiters wurde über personelle Mehrkosten im Zusammenhang mit der Betriebsführung im 

Kindergartenjahr 2017/2018 berichtet. Hierzu wurde seitens der Gemeinde Stotzing ein Vorschlag unterbreitet, 

sodass mit dem bestehenden Personal ein reibungsloser Betrieb gewährleistet werden soll und damit auch die 

Nachmittagsbetreuung bis zu den Sommerferien ohne Unterbrechung durchgeführt werden kann. Die 

Gemeinde Loretto hat sich in diesem Gremium bereit erklärt, die Hälfte der genannten zusätzlichen 

Personalkosten im Gemeindekindergarten im Jahr 2018 zu tragen, welche nach genauer Berechnung mit rund 

EUR 7.400,-- beziffert werden können. Ein weiterer Punkt betrifft den Ankauf von notwendiger 

Betriebsausstattung im Kindergarten. Hierzu wurde von Bürgermeister Wolfgang Kostenwein vorgeschlagen, 

dass bei einer Investition ab EUR  3.000,--, diese Kosten mit einem Beitrag seitens der Marktgemeinde Loretto 

unterstützt werden sollten. Bürgermeister Nitzky erklärt seine Bereitschaft, dass zur Verbesserung bzw. 

Erneuerung der Ausstattung künftig ein Beitrag in der genannten Form geleistet werden soll. Insbesonders soll 

die Wirtschaftlichkeit in der Betriebsführung des Kindergarten Stotzing durch Erhöhung des vorgenannten 

Gemeindebeitrages auf EUR 1.600,--/Kind verbessert werden. Der Vorsitzende vertritt die Ansicht, dass durch 

entsprechende Anpassung der Elternbeiträge, welche derzeit unter Berücksichtigung der Landesförderung bei 

lediglich EUR  10,--/Monat liegen, der Abgangsbetrag deutlich reduziert werden könnte.  

Damit würden auch die Eltern zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation ihren Beitrag leisten. Eine 

Entscheidung darüber, wie die Kindergartenbeiträge gestaltet werden obliegt jedoch der Gemeinde Stotzing. 

Nach eingehender Debatte wird über Antrag des Vorsitzenden nachstehender Beschluss gefasst:  

      

Beschluss 4/2018 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Gemeindebeitrag für den Kindergarten Stotzing zum laufenden 

Betriebsaufwand mit EUR 1.600,--/Kind mit Wirksamkeit ab dem Kindergartenjahr 2017/2018 festzulegen. 

Eine Kostenbeteiligung in Höhe von rund EUR 7.400,-- wird für personelle Mehrkosten im Jahr 2018 

genehmigt.    

6) Allfälliges 

Der Vorsitzende berichtet über die aktuellen Arbeiten zur Herstellung der Infrastruktur in der Steinbruchstraße, 

welche derzeit von der Firma Pittel & Brausewetter ausgeführt werden. Beim Abschluss des 

Leistungsvertrages mit der Baufirma konnte die Gewährung eines Skontoabzuges von 3% vereinbart werden 

bzw. ergibt sich durch die Deponierung des gesamten Aushubmaterials in der Gemeindeerdaushubdeponie eine 

zusätzliche Kostenersparnis.  

Weiters wird auf Grundlage der vorliegenden Stromabrechnungen der letzten Jahre im Bereich der öffentlichen 

Straßenbeleuchtung aufgezeigt, dass die Gesamtumstellung auf die LED-Technologie eine erhebliche 

Kostenersparnis erzielt werden konnte und sich diese Einsparungspotentiale äußerst positiv auf den laufenden 

Gemeindehaushalt auswirken. Bei der öffentlichen Beleuchtung wurden die letzten 4 Jahre ca. € 11.000,- an 

Stromkosten eingespart. Nach Abschluss der LED- Umrüstung Mitte Juni 2017 am Johannesberg ist mit einer 

jährlichen Einsparung von € 6.000,- bis € 7.000,- zu rechnen.   

Im Bereich des Baumkatasters wurde die jährliche Nachbeschau vom Sachverständigen durchgeführt und 

aufgrund des vorliegenden Maßnahmenkataloges werden die notwendigen Baumpflegemaßnahmen durch den 

Maschinenring in Höhe von EUR  2.970,--(inkl.MWST.) ausgeführt. In diesem Zusammenhang wird auf die 

Haftungsfolgen zu Lasten der Gemeinde bei einer nicht Durchführung der empfohlenen Pflegemaßnahmen 

hingewiesen.  



Weiters wird darüber berichtet, dass diverse Räumlichkeiten im Gemeindeamt und im Standesamt von der 

Firma Cisar mit einem neuen Anstrich versehen wurden und schadhafte Stellen und Risse ausgebessert 

wurden.  

Für das Wirtschaftsgebäude im Gemeindehof konnte die Ausstattung durch den Ankauf von Kleiderspinde, 

Werkbänke, Regale und abschließbare Kästen, sowie einer 1000 Liter-Tankanlage mit einem Gesamtwert von 

rund EUR  7.000,--(inkl.MWST.) wesentlich verbessert werden. Zudem ergeht die Einladung an die 

Gemeinderatsmitglieder und die Ortsbevölkerung bei der alljährlichen Flurreinigung der Gemeinde 

mitzumachen. Treffpunkt ist am 7. April 2018, um 13:00 Uhr vor der Gemeinde, wobei in Gruppen der Hotter 

abgegangen wird. Anschließend sind alle zu Speis und Trank im Jugendzentrum eingeladen.  

 

Aus dem Ort: 

Der Vorstand der Marktgemeinde Loretto gratulierte zu folgenden Anlässen:  

 

Geburtstage: Feber:   Frau Elisabeth Schrank, Vzbgm.a.D. zum 60. Geburtstag. 

März: Frau Aloisia Schicker zum 98. Geburtstag.  

  März: Frau Anna Moser zum 95. Geburtstag.  

April: Herrn Rudolf Feichtinger zum 80. Geburtstag. 

 

Geburten: April:   Der Familie Danojevic in der Heidegasse zur Geburt ihres Sohnes David.  

 

Hochzeiten: Im April gratulierte der Vorstand zur „goldenen Hochzeit“ von Frau Maria und Herrn  

Johann Neissl, Vzbgm.a.D.  

 

Standesamtliche Hochzeiten:   

 

  Im April: Frau Rajabiaghbaschi und Herrn Schuster.    

  Im Mai:   Frau Tichy und Herrn Fischhuber aus der Rosengassse.  

 

 

Vorschau: 

 

Termine:  Feuerwehrheuriger:   Dieser findet am 31.5. (ab 10h) sowie am 2.6. (ab 16h)                   

                                                                  und 3.6. (ab 10h) statt.  

 BÖF Ball (FGL):  23.06.2018 im Kulturzentrum Eisenstadt.  

  Wallfahrt der Pfarre:   30.06.2018.       

  2. Sperrmüllaktion:    30.06.2018, 08.00 bis 12.00 Uhr. 

Sonnwendfeier:             30.06.2018, ab 17.00 Uhr.  

Pfarrheuriger:   21.07.2018, ab 14.00 Uhr. 

Tritsch Tratsch Fest:   04.08.2018, ab 15.00 Uhr auf der Tennisanlage des UTC        

                                        Loretto.  

  Kirtage:    15.08, 08.09., und 16.09.2016. 

          

 
     Impressum: Herausgeber und Medieninhaber, 

     Marktgemeinde Loretto, 2443 Hauptplatz 9 
 

     

Eine schöne Ferien- und Urlaubszeit 
wünscht im Namen der Mandatare und 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Bürgermeister Markus Nitzky 

 


